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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1997

Norm

ZPO §528 Abs1 K

WEG 1975 §26 Abs2

Rechtssatz

Ob in den vorgelegten Urkunden besondere Vollmachten einzelner Wohnungseigentümer an die Hausverwalterin, in

ihrem Namen ein gerichtliches Verfahren gegen andere Wohnungseigentümer auf gerichtliche Genehmigung einer

Maßnahme der außerordentlichen Verwaltung zu führen, erblickt werden können, ist keine Frage, der eine über die

besonderen Umstände des Einzelfalles hinausgehende Bedeutung zukommt.
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